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Auslegung einer Flächennutzungsplanänderung (Entwurf) 
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 30.05.2018 der nachstehenden Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Entwurf) und seiner Begründung für die öffentliche Auslegung zugestimmt: 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 168 
(Entwurf) - Nördlich Gerresheimer 
Landstraße 
Gebiet nördlich der Gerresheimer Landstraße, 
westlich der Erkrather Straße, südlich „Am 
Hochfeld“ und einschließlich des Grundstücks 
der Carl-Sonnenschein-Grundschule 

Der vorgenannte Plan mit seiner Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes und den 
nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel
lungnahmen liegt gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. 
§ 245c Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) in der Zeit vom 23.04.2019 
bis einschl. 23.05.2019 beim Stadtplanungs
amt, Brinckmannstr. 5, 40225 Düsseldorf, 
4. Etage, während folgender Zeiten zu jeder
manns Einsicht aus: montags bis mittwochs 
von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr; donnerstags 
von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr; freitags 
von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr. 

(Stadtbezirk 8) 

Folgende Arten umweltbezogener 
Informationen sind verfügbar: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch: 
–	 Informationen zu Straßenverkehrs- und 

Gewerbelärm sowie zu Lärmschutzmaß
nahmen 

–	 Informationen zu gewerblichen Geruchsim
missionen 

–	 Informationen zu Spiel- und Freiflächenver
sorgung 

–	 Informationen zu Auswirkungen durch elek
tromagnetische Felder von technischen 
Anlagen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen/ Landschaft: 
–	 Informationen zu Tieren und Pflanzen, zu 

Eingriffen in Natur und Landschaft und 
Begrünungsmaßnahmen 

–	 Informationen zu geschützten Arten und zu 
artenschutzrechtlichen Belangen und Vor
kommen im Plangebiet 

–	 Informationen zu Fauna-Flora-Habitat-
Gebieten und Vogelschutzgebieten nach 
Naturschutz-Richtlinien der Europäischen 
Union 

-

–	 Informationen zum Landschafts-/Stadtbild 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden: 
–	 Informationen zur Versiegelung des Bodens 
–	 Informationen zu Altstandorten im Plange

biet 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser: 
–	 Informationen zum Grundwasser, insbeson

dere zu Grundwasserständen und zur Grund
wasserqualität 

-

–	 Informationen zur Niederschlags- und 
Schmutzwasserbeseitigung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima: 
–	 Informationen zu Luftschadstoffen durch 

Straßenverkehr sowie durch gewerbliche 
Nutzungen und deren Einwirkungen auf das 
Plangebiet 

– Informationen zur Nutzung umweltfreund
licher Mobilität 

– Informationen zur Energienutzung im Plan
gebiet 

– Informationen zu klimatischen Verhältnissen 
sowie zu Klimaschutz und Klimaanpassung 

Folgende wesentlichen umweltbezogenen 
Stellungnahmen im Sinne von § 3 Abs. 2 
BauGB liegen mit öffentlich aus: 

– Verkehrs- und Gewerbelärm, Schalltechni
sche Untersuchung zum Bebauungsplanver
fahren Nr. 08/002 „Nördlich Gerresheimer 
Landstraße“ der Stadt Düsseldorf (VA 7075
3.2), Peutz Consult GmbH, Juni 2018 

– Grünordnungsplan (GOP) III zum Bebau
ungsplan Nr. 08/002 Nördlich Gerresheimer 
Landstraße, Düsseldorf, ISR Innovative 
Stadt- und Raumplanung GmbH, Oktober 
2018 

–	 Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP), Bebau
ungsplan Nr. 08/002 Nördlich Gerresheimer 
Landstraße Stadt Düsseldorf, Stadtbezirk 8, 
Stadtteil Unterbach, ISR Stadt + Raum GmbH 
(2015), August 2015 

–	 Bericht zur orientierenden Altlastenuntersu
chung auf dem Gelände des ehemaligen 
Zentrallagers der REWE-Gruppe in 40627 
Düsseldorf, Gerresheimer Landstraße 75, 
Sacosta CAU GmbH, Februar 2011 

–	 Ergänzende Altlastenrisikobewertung zur 
städtebaulichen Entwicklung Gerresheimer 
Landstraße 71/75, Quartiersentwicklung 
Gerresheimer Landstraße 71/75, Düsseldorf-
Unterbach., Kühn Geoconsulting GmbH, 
August 2017 

Stellungnahmen aus den Beteiligungen nach § 4 
Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB: 
–	 Stellungnahme des Umweltamtes zu den 

Themen Straßenverkehrslärm und Gewerbe
lärm, Boden (Altstandorte), Wasser (Grund

-
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wasser, Niederschlags- und Abwasserbesei
tigung), Luftqualität und Klima 

–	 Stellungnahme des Garten-, Friedhofs- und 
Forstamtes zu den Themen Tiere und Pflan
zen, Landschaftsbild, Spiel- und Freiflächen
versorgung, Artenschutz, Grünplanung, Null
variante und Monitoring 

–	 Stellungnahme des Jugendamtes zum 
Thema Kinderbetreuung 

–	 Stellungnahme des Gesundheitsamtes zum 
Thema EMF-Verträglichkeit und Nullvariante 

–	 Stellungnahme der Bezirksregierung zum 
Thema Luftverkehr 

–	 Stellungnahme der Stadt Erkrath zu den The
men Verkehr und Denkmalschutz 

–	 Stellungnahme des Landesbetriebes Wald 
und Holz NRW zum Thema Waldausgleichs
und Ersatzfläche 

–	 Stellungnahme von Privat zu Straßenverkehr, 
umweltfreundlicher Mobilität und Freiraum 

Innerhalb dieser Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen bei der v. g. Stelle 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
innerhalb der v.g. Zeiten abgegeben werden. 
Soweit in diesem Bebauungsplan Bezug genom
men wird auf technische Regelwerke - VDI-
Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien 
anderer Art -, so werden diese zu jedermanns 
Einsicht bei der v.g. auslegenden Stelle bereit
gehalten. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewie
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
Ferner wird gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hin
gewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbe
helfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein
wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rah
men der Auslegungsfrist nicht oder nicht recht
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können. 

Das Stadtplanungsamt ist durch die Stadtbahn
linien U71, U73 und U83 und die Straßenbahn
linien Nr. 704 und 706 - Haltestelle "Auf´m 
Hennekamp", die Buslinien Nr. 780, 782, 785 
Haltestelle "Feuerbachstraße" und die S-Bahn
linien S 1, S 6, S 68 - Haltestelle "D-Volksgarten" 
erreichbar. 
Sofern Stellungnahmen in Form von Unter
schriftslisten eingereicht werden, wird gebeten, 
einen Beauftragten zu benennen, mit dem der 
Schriftverkehr geführt werden soll. Abschriften 
der Ratsentscheidung werden dem Beauftrag
ten in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
gestellt. 

Düsseldorf, 4. April 2019 
61/12-FNP 168 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 
Im Auftrag 

Orzessek-Kruppa 
(Amtsleiterin) 
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